
3332 3. Vertragsärztliche Versorgung

Durchführung der verschiedenen Sitzungen hinaus 
fachliche Anfragen von Sozialgerichten beantwortet; im
Jahr 2005 waren es 219.

3.1.1  Akupunktur

Die im Jahr 2004 begonnenen Auswertungen der Ergeb-
nisse aus den durchgeführten Modellvorhaben zur Aku-
punktur wurden im Berichtszeitraum fortgesetzt und in
mehreren Sitzungen des Unterausschusses beraten.

Ein Beratungsverfahren zur Nutzenbewertung der Aku-
punktur für eine Vielzahl von Indikationen wurde im 
Jahr 2000 mit der Empfehlung abgeschlossen, dass die
Akupunktur nicht in die vertragsärztliche Versorgung

aufgenommen werden könne, dass aber für die Indikati-
onen chronischer Rückenschmerz, chronischer Schmerz
der großen Gelenke und chronischer Spannungskopf-
schmerz und Migräne in Modellvorhaben gemäß § 63 ff.
SGB V die Akupunktur erprobt werden soll, um eine 
Verbesserung der Evidenzlage zu erhalten. Hierfür wurde
für diese Indikationen der Beschluss zunächst für drei
Jahre, später noch einmal für eineinhalb Jahre ausgesetzt.
Die in der Folge dieses Beschlusses durchgeführten
verschiedenen Modellvorhaben der Krankenkassen wur-
den Ende 2004 bis Mitte 2005 in ihren kontrolliert 
randomisierten Modulen beendet und die Abschlussbe-
richte dem G-BA vorgelegt. Die Auswertung dieser
Berichte erwies sich neben dem parallel durchgeführten
Update der Literatur-Recherche des ersten Beratungs-
verfahrens als außerordentlich umfangreich. Zusätzlich

wurden durch die Arbeitsgruppe eigenständige Re-
cherchen zu den Themen Sicherheit der Akupunktur und
Methodik von Akupunkturstudien durchgeführt.

In einer Anhörung wurde am 20. Dezember 2005 den
Mitgliedern des Beschlussgremiums die Möglichkeit ge-
geben, die Ergebnisse der abgeschlossenen Modellvor-
haben mit den jeweiligen Studienleitern zu diskutieren.

In seiner Sitzung am 18. April 2006 fasste der G-BA den
Beschluss, die Akupunktur zur Behandlung von chro-
nischen Rücken- oder Knieschmerzen in den Leistungs-
katalog der GKV aufzunehmen. Für die Behandlung 
der Spannungskopfschmerzen und der Migräne wurde
die Akupunktur nicht als Kassenleistung anerkannt.

3.1.2  HIV-Resistenztestung

Der Beschluss des Bundesausschusses der Ärzte 
und Krankenkassen vom 1. Dezember 2003 zur HIV-
Resistenztestung war vom BMG genehmigt worden 
mit der Maßgabe, diese für bestimmte weitere 
Patientengruppen, für die bisher eine unklare Evidenz 
vorliegt, zuzulassen.

Unter Hinweis auf Empfehlungen des Robert-Koch-Insti-
tuts (RKI) hatte das Ministerium dem G-BA aufgegeben,
die Testung auch zuzulassen 

1. für Patienten mit vom Richtlinienbeschluss abwei-
chendem Therapieregime,

2. bei HIV-positiven Schwangeren sowohl vor Einleitung 
einer Transmissionsprophylaxe als auch bei Beginn 
einer antiretroviralen Therapie,

3. bei therapienaiven Patienten mit frischer HIV-Infektion 
(nicht länger als ein Jahr) mit Planung einer frühen 
Therapie und bei Patienten, bei denen bekannt ist, 

dass die Infektionsquelle antiretroviral behandelt 
wird.

Zusätzlich sollte eine Zulassung für Patienten nach Nr. 3
geprüft werden, sofern sie einer Transmissionsgruppe
angehören oder aus einer Region stammen, in der resis-
tente Viren gehäuft übertragen werden.

Unverändert lagen methodisch hochwertige Studien, die
einen medizinischen Nutzen der genotypischen HIV-
Resistenztestung in obigen Situationen belegen, nicht vor.
Fast zwei Jahre nach der ursprünglichen Beschlussfas-
sung musste festgestellt werden, dass entsprechende Er-
gebnisse auch in absehbarer Zeit nicht zu erwarten sein
würden. 

Die HIV-Resistenztestung wurde jedoch in oben genann-
ten Situationen von Experten (nationale und interna-
tionale Leitlinien) empfohlen. Alternativen zur genotypi-
schen HIV-Resistenztestung existierten nicht. Obwohl das
Nutzen-Risiko-Potential der HIV-Resistenztestung nicht
abschließend zu bewerten war, stand ein möglicher Nut-
zen einem vermuteten geringen Risiko gegenüber. Der
vorliegende Nutzennachweis für die HIV-Resistenztestung
in dem Anwendungsbereich, der vom Bundesausschuss
bereits am 1. Dezember 2003 zugelassen worden war,
wurde von Experten überwiegend auf Basis von Analogie-
schlüssen auch auf die vom RKI vorgeschlagenen weite-
ren Situationen generalisiert. Obwohl damit lediglich eine
niedrige Evidenz im Sinne einer Expertenmeinung vorlag,
hielt der G-BA eine Erweiterung seines Beschlusses aus
dem Jahre 2003 für angezeigt. Er war weiter der Auffas-
sung, dass die Fragestellung einschlägige Studien von
höherer Evidenz grundsätzlich zulassen würde. Sollten in
Zukunft derartige Studienergebnisse vorgelegt werden,
müsste der Beschluss ggf. korrigiert werden. 

Die Erweiterung des Beschlusses vom Dezember 2003
für die drei genannten Patientengruppen fasste der G-BA
am 20. September 2005.

Methoden ohne Erstattungsfähigkeit im ambulanten Sektor der GKV

Eine neue Methode für die ambulante Versorgung ist solange generell und umfassend ausgeschlossen, bis der G-BA die
Anwendung (für bestimmte Indikationen) anerkannt hat (Erlaubnisvorbehalt).

 


